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1. Anmeldung und Vertragsschluss 
1.1. Die SPORTJUGEND BERLIN bietet ihre Angebote auf der Internetseite www.sportjugendrei-
sen.de und auf ihrer Buchungsplattform CampusEvents an. Die Anmeldung erfolgt über CampusE-
vents. 
1.2. Mit der Reiseanmeldung bieten Sie den Vertragsabschluss verbindlich an. Der Vertrag 
kommt durch die Bestätigung der SPORTJUGEND BERLIN zustande. Diese bedarf keiner bestimm-
ten Form.  
1.3. Die Bearbeitung von Anmeldungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. 
1.4. Die Kenntnisnahme der allgemeinen Reise-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen muss 
vor dem rechtsverbindlichen Vertragsangebot durch Sie bestätigt werden. Mit der Reiseanmeldung 
erkennen Sie diese im Namen aller Teilnehmenden an und bestätigen, für die Vertragsverpflichtun-
gen aller angemeldeten Personen gegenüber der SPORTJUGEND BERLIN und den anderen beteilig-
ten Leistungsträgern einzustehen.  
1.5. Bei Minderjährigen ist die Reiseanmeldung ausschließlich von den Erziehungsberechtigten, 
bzw. in deren Auftrag, vorzunehmen. 
1.6. Wir weisen darauf hin, dass gemäß §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB bei Pau-
schalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen werden (Briefe, 
Telefon, Telekopie, E-Mail, SMS, Rundfunk, Telemedien, Onlinedienste), kein Widerrufsrecht besteht, 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, bei Pauschalreisen insbeson-
dere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe dazu auch Ziffer 6). 
 

2. Teilnahmeberechtigung 
2.1. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche, gemäß den vorgegebenen Altersgruppen. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein vollständig ausgefülltes Teilnahmeblatt, das mit den Reise-
unterlagen versandt wird, sowie die rechtzeitige Begleichung des Teilnahmebeitrages. 
Die für die Feriencamps ausgeschriebenen Altersbegrenzungen sind unbedingt einzuhalten. Über 
die Mitnahme älterer bzw. jüngerer Teilnehmer*innen entscheiden nach Rücksprache die jeweiligen 
Reiseleiter*innen. 

3. Zahlung des Reisepreises 
3.1. Mit dem Erhalt der Buchungsbestätigung und Übermittlung des Sicherungsscheines im 
Sinne von §651r wird eine Anzahlung von 25% des Gesamtpreises (min. 80,00 €) zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig. 
3.2. Bei kurzfristigen Reisen (ab dem 28. Tag vor Reisebeginn) ist der Gesamtpreis sofort fällig. 
3.3. Eventuelle Rücktritts-, Bearbeitungs- und Umbuchungskosten sind sofort zu zahlen. 
3.4. Werden fällige Zahlungen nicht fristgerecht geleistet, und wird auch nach Aufforderung un-
ter Fristsetzung keine Zahlung vorgenommen, so kann die SPORTJUGEND BERLIN vom Vertrag zu-
rücktreten und ist zur Berechnung von Schadensersatz berechtigt (siehe Punkt 6). 



3.5. Alle Zahlungen sind ausschließlich per Überweisung an die SPORTJUGEND BERLIN vorzu-
nehmen. 
 

4. Leistungen 
4.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Leistungsbeschreibun-
gen auf der Internetseite www.sportjugendreisen.de, im gültigen Katalog und auf der Buchungs-
plattform CampusEvents, sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung 
verbindlich. Bei Abweichungen zwischen den Angaben in der Reisebestätigung und unseren Pros-
pekten gelten die Angaben der Reisebestätigung.  
4.2. Die SPORTJUGEND BERLIN ist bemüht, besonderen Anforderungen (zum Beispiel Lebens-
mittelunverträglichkeiten) der Teilnehmenden gerecht zu werden. Nebenabreden, die den Umfang 
der vertraglichen Leistungen erweitern, bedürfen für ihre Verbindlichkeit unserer schriftlichen Be-
stätigung. 
 

5. Leistungs- und Preisänderungen 
5.1. Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vertraglich vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von uns nicht wi-
der Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheb-
lich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
5.2. Von erheblichen Leistungsänderungen werden Sie unverzüglich in Kenntnis gesetzt. 
5.3. Im Fall einer erheblichen Änderung von einer wesentlichen Eigenschaft der Reiseleistung, 
oder der Abweichung von besonderen Vorgaben von Ihnen, die Inhalt des Vertrages geworden sind, 
sind Sie berechtigt, innerhalb einer angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder 
unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten. 
 

6. Rücktritt der teilnehmenden Person, Ersatzperson, Umbuchung 
6.1. Rücktritt der teilnehmenden Person 
6.1.1. Sie können jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber der SPORT-
JUGEND BERLIN schriftlich zu erklären. Hierzu können Sie auch den Link in Ihrem Benutzerprofil von 
CampusEvents nutzen. 
6.1.2. Treten Sie vom Reisevertrag zurück, oder die Reise nicht an, kann die SPORTJUGEND BERLIN 
Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen. Maßgeblich für den 
Rücktrittszeitpunkt und die Höhe der Rücktrittskosten ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
der SPORTJUGEND BERLIN. 
6.1.3. Der Ersatzanspruch ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen 
und der anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen pauschaliert. Bis 14 Tage nach Erhalt der 
Buchungsbestätigung entstehen keine Rücktrittskosten. Ab dem 15. Tag nach der Buchung staffelt 
sich der pauschale Ersatzanspruche vom Reisepreis wie folgt: 

bis zum 40. Tag vor Reisebeginn: 25% 



39. – 22. Tag vor Reisebeginn:  40% 
21. – 7. Tag vor Reisebeginn: 60% 
ab dem 6. Tag vor Reisebeginn: 80% 
Bei Nichterscheinen: 100% 

6.1.4. Wenn für den Fall eines Rücktritts die vorstehend festgelegten Pauschalen aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht wirksam vereinbart sein sollten, behält sich die SPORTJUGEND 
BERLIN nach § 651h Abs. 2 Satz 2 BGB vor, anstelle der Pauschale die konkrete Entschädigung zu 
verlangen, die dem Preis der gebuchten Reise abzüglich der ersparten Aufwendungen und Einnah-
men aus anderweitiger Verwendung Ihrer Reiseleistungen entspricht. Auf Ihr Verlangen ist die 
SPORTJUGEND BERLIN verpflichtet, die Höhe der konkreten Entschädigung zu begründen. 
6.1.5. Sie sind berechtigt, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt 
keine oder geringere Kosten entstanden sind. 
 
6.2. Abtritt der Rechte und Pflichten an Dritte / Ersatzperson 
Bis zum Reisebeginn können Sie schriftlich erklären, dass statt Ihnen ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die SPORTJUGEND BERLIN kann dem Eintritt des*der Teil-
nehmenden widersprechen, wenn dieser*diese den besonderen Erfordernissen nicht genügt oder 
seiner*ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet er*sie der SPORTJUGEND BERLIN gegenüber als Ge-
samtschuldner*in für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkos-
ten. 
 
6.3. Umbuchung 
Bis zum 60. Tag vor Reiseantritt können Sie gegen eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
EUR 25,00 eine Umbuchung vornehmen lassen. Die SPORTJUGEND BERLIN ist danach nicht mehr 
verpflichtet, weitere Umbuchungswünsche entgegenzunehmen. In diesen Fällen wird Ihnen freige-
stellt, den Reiserücktritt nach Maßgabe des Punkts 6.1 zu erklären. 
 

7. Kündigung und Rücktritt durch die SPORTJUGEND BERLIN 
7.1. Kündigung durch die SPORTJUGEND BERLIN 
7.1.1. Die SPORTJUGEND BERLIN kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn Teilnehmende 
ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stören, grobe Vergehen begehen (z.B. Straftaten wie Kör-
perverletzung, Diebstahl, Drogenkonsum, mutwillige Sachbeschädigung), die Sicherheit der anderen 
Teilnehmenden und Reisebegleiter*innen gefährden, oder wenn sie sich in solchem Maße (vertrags-
widrig) verhalten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
7.1.2. Kündigt die SPORTJUGEND BERLIN aus vorgenannten Gründen, so behält sie den Anspruch 
auf den Reisepreis. Sie muss jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vor-
teile anrechnen lassen, die sie aus der anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistungen erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gutgemachten Beträge. 
7.1.3. Die Kosten für die Rückfahrt der teilnehmenden Person und die Reisekosten für notwendige 
Begleitpersonen gehen zu Lasten der/des Erziehungsberechtigten. 



7.1.4. Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt. 
 
7.2. Rücktritt durch die SPORTJUGEND BERLIN 
7.2.1. Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl, oder der notwendigen 
Anzahl an Teamer*innen, ist die SPORTJUGEND BERLIN bis 20 Tage vor Reiseantritt berechtigt, den 
Reisevertrag zu kündigen, wenn in der Reiseausschreibung auf eine Mindestanzahl hingewiesen 
wird. 
7.2.2. Die SPORTJUGEND BERLIN kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn sie auf-
grund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist; in 
diesem Fall hat die SPORTJUGEND BERLIN den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rück-
trittsgrund zu erklären. 
7.2.3. Tritt die SPORTJUGEND BERLIN vom Vertrag zurück, verliert sie den Anspruch auf den ver-
einbarten Reisepreis. Den bereits eingezahlten (anteiligen) Reisepreis erhalten Sie in voller Höhe 
unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Zugang der Rücktrittserklärung erstattet. 
7.2.4. Weitere Schadensersatzleistungen stehen den Teilnehmenden nicht zu. 
 

8. Rücktritt/Kündigung wegen höherer Gewalt 
8.1. Wird die Durchführung der Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höhe-
rer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, wie z. B. Krieg, Streik, innere Unru-
hen, instabile politische Verhältnisse, Epidemien, hoheitliche Anordnungen oder Empfehlungen, Na-
turkatastrophen, Havarien oder Zerstörung oder wirtschaftlicher Schließung von Unterkunftsstät-
ten, sind sowohl die SPORTJUGEND BERLIN als auch Sie berechtigt, den Reisevertrag zu kündigen. 
8.2. Bei Rücktritt vor Reisebeginn aus den vorgenannten Gründen erhalten Sie den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück. Die SPORTJUGEND BERLIN kann jedoch für zum Zeitpunkt des 
Rücktritts erbrachte Leistungen ein Entgelt verlangen. Ein weiterer Anspruch besteht nicht. 
 

9. Mängelanzeige, Abhilfe, Minderung, Kündigung, Gewährleistung, Mit-
wirkungspflicht 
9.1. Wird eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht, können Sie innerhalb an-
gemessener Zeit Abhilfe verlangen. Die SPORTJUGEND BERLIN kann auch in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Die SPORTJUGEND BER-
LIN kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
9.2. Sie sind verpflichtet, bei Leistungsstörungen alles Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung 
der Störung beizutragen und evtl. entstehenden Schaden gering zu halten. Ferner sind Sie verpflich-
tet, Ihre Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung anzuzeigen. Diese ist beauftragt, 
für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Die Reiseleitung ist nicht berechtigt, irgendwelche 
Ansprüche anzuerkennen. Ist die örtliche Reiseleitung nicht erreichbar, müssen Sie sich an die 
SPORTJUGEND BERLIN wenden. Unterlassen Sie es schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so kön-
nen keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. 



9.3. Sie können nach Rückkehr von der Reise eine Herabsetzung des Reisepreises verlangen, 
falls Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht worden sind und Sie es nicht schuldhaft unter-
lassen haben, den Mangel anzuzeigen. 
9.4. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet die SPORTJU-
GEND BERLIN innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, können Sie den Reisevertrag kün-
digen. Es wird in Ihrem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen empfohlen, den Rück-
tritt schriftlich zu erklären. Dasselbe gilt, wenn Ihnen die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, 
der SPORTJUGEND BERLIN erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist 
zur Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von der SPORTJUGEND BER-
LIN verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Inte-
resse Ihrerseits gerechtfertigt ist. Wird der Vertrag danach aufgehoben, behalten Sie den Anspruch 
auf Rückführung. Sie schulden der SPORTJUGEND BERLIN den auf die in Anspruch genommenen 
Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für Sie von Interesse waren. 
 

10. Haftung 
10.1. Vertragliche Schadensersatzansprüche  
Die vertragliche Haftung der SPORTJUGEND BERLIN für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 1. soweit ein Schaden des*der Reiseteilnehmenden we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. wenn die SPORTJUGEND BERLIN für 
einen dem*der Reiseteilnehmenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 
10.2. Deliktische Schadensersatzansprüche 
Für alle Schadensersatzansprüche wegen Sachschäden aus unerlaubter Handlung, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung der SPORTJUGEND BERLIN auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt. Die Haftungshöchstsumme gilt je Reiseteilnehmer*in und Reise. Dar-
über hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Über-
einkommen bleiben von der Beschränkung unberührt. 

11. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
11.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der*die Reiseteilneh-
mende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber der 
SPORTJUGEND BERLIN in Textform geltend zu machen. 
11.2. Ansprüche aus dem Reisevertrag nach §§ 651 i Absatz 3 BGB verjähren in 2 Jahren nach 
dem vertraglich vorgesehenen Reiseende. 
 

12. Gerichtsstand und Verbraucherstreitbeilegung 
Es gilt deutsches Recht. Für Streitigkeiten und Klagen gegen die SPORTJUGEND BERLIN ist der Ge-
richtsstand Berlin. 
Die SPORTJUGEND BERLIN nimmt nicht an einem freiwilligen Verfahren zur alternativen Streitbei-
legung vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 



13. WICHTIGE HINWEISE 
13.1.  An- und Abreise 
Die Hin- und Rückfahrt zu den Ferienorten wird größtenteils mit Reisebussen durchgeführt. Eigene 
An- und/oder Abreise ist möglich, muss jedoch spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt der Verwal-
tung der SPORTJUGEND BERLIN schriftlich mitgeteilt werden. 
13.2. Personenbeförderungsgesetz  
Die SPORTJUGEND BERLIN versichert lt. Personenbeförderungsgesetz nur mit lizenzierten Busun-
ternehmen zusammen zu arbeiten. 
Damit Sie darüber informiert sind, ob Ihre Kinder gut am Reiseziel angekommen sind, haben wir auf 
der Internetseite www.sportjugendreisen.de eine Statusinformation geschaltet. Weiterhin können 
Sie sich an den Hin- und Rückreisetagen über unseren Anrufbeantworter informieren. Eine entspre-
chende Hinweiskarte mit der gültigen Telefonnummer erhalten Sie bei der Abfahrt. 
13.3. Förderungen einer Sportjugendreise 
Es gibt für die Teilnahme an Sportjugendreisen Zuschussmöglichkeiten für einkommensschwache 
Familien. Diese sind in der Regel auf der Anmeldeseite zur jeweiligen Reise mit ausgewiesen. Bitte 
informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Jugend- bzw. Sozialamt. 

14. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrages und der Teilnahmebedingungen zur Folge. 
 

Impressum 
Herausgeber: Sportjugend Berlin Jugendorganisation im Landessportbund Berlin e. V. Verantwort-
lich: Tim Fiedler, Referat JA 
Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin 
Tel.: +49 30 30002-183 
E-Mail: info@sportjugend-berlin.de 
Internet: www.sportjugend-berlin.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutzinformationen 
Gemäß Art. 13 DSGVO 
 
 

1. EINLEITUNG 
 
Eine Nutzung des Veranstaltungsbuchungstools „CampusEvents“ des Landessportbundes Berlin e. 
V. ist nicht ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich.  
 
Die Gründe für die Erhebung von personenbezogenen Daten finden Sie unter Punkt 3 - Grundlagen 
der Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung durch den Landessportbund Berlin 
e. V. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Ad-
resse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den Landessportbund Berlin e. V. geltenden 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte der Landessportbund Berlin e. V. die spezifischen Nut-
zer über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklä-
rung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
Der Landessportbund Berlin e. V. hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische 
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 
CampusEvents verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können bei den 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken auftreten, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann.  
 

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
2.1. NAME UND ANSCHRIFT DES FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHEN 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-
rechtlichem Charakter ist der: 
 

Landessportbund Berlin e. V. 
Jesse-Owens-Allee 2 
14053 Berlin 
Deutschland 
Tel.: +49 30 30002-0 
E-Mail: datenschutz@lsb-berlin.de 



Webseite: www.lsb-berlin.de  
2.2. NAME UND ANSCHRIFT DES/DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
Die Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Frau Cornelia Köhncke 
Landessportbund Berlin e. V. 
Jesse-Owens-Allee 2 
14053 Berlin 
Tel.: +49 30 30002-0 
E-Mail.: datenschutz@lsb-berlin.de 
Webseite: www.lsb-berlin.de  

 
2.3. ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichsstraße 219 
10969 Berlin 
Tel.: +49 30 13889-0 
E-Mail.: mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

3. Grundlagen der Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbei-
tung durch den Landessportbund Berlin e. V. 
3.1. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben? 
Der Landessportbund Berlin e. V. erhebt Daten von den Personen, die eine Buchung vornehmen, 
sowie von den an der Reise/Veranstaltung angemeldeten Personen. Indem Sie personenbezogene 
Daten anderer Personen übermitteln, müssen Sie sicher sein, dass diese damit einverstanden sind 
und Sie die Daten übermitteln dürfen. Auch sollten Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass diese Per-
sonen wissen, wie ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet werden könnten. 
3.1.1.  buchende Person: 

 Anrede 
 Name und Vorname 
 Anschrift 
 Geburtsdatum 
 Telefonnummer und E-Mailadresse 
 Bankverbindung im Rahmen des Lastschriftverfahrens 
 die gebuchten Reisen und Veranstaltungen 

 
3.1.2. teilnehmende Person 

 Name und Vorname 
 Anschrift 
 Geschlecht 
 Geburtsdatum 



 Telefonnummer und E-Mailadresse 
 Telefonnummer des Vereins oder Verbands 
 Lebensmittelunverträglichkeiten / Allergien 
 bei Bedarf Nachweis des Berlin Passes 

 
3.2. Wofür nutzt der Landessportbund Berlin e. V. die Daten? 

 zur Verwaltung Ihres Accounts 
 zur Verwaltung Ihrer Buchungen 
 zur notwendigen Kontaktaufnahme im Rahmen einer Buchung 
 Informationen zu Reisen und Veranstaltungen 

 
3.3. Weitergabe von Daten durch den Landessportbund Berlin e. V. 
Um unsere Reisen und Veranstaltungen durchführen zu können, müssen wir personenbezogene 
Daten mit Anbietern teilen. Hierzu gehören unter anderem Transportunternehmen, Unterkünfte und 
Veranstaltungsorte. Unter Umständen müssen wir aufgrund von gesetzlichen Regelungen perso-
nenbezogene Daten für Zwecke der Einwanderung, Grenzkontrolle, Sicherheit und Terrorismusbe-
kämpfung, oder anderer als angemessen festgelegte Zwecke, offenlegen. 
 
4. Aufbewahrung von Daten 
3.1 Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung der übermittel-
ten personenbezogenen Daten zur Durchführung des Reisevertrages sowie der Zusendung späterer 
Informationen für weitere Veranstaltungen der SPORTJUGEND BERLIN bzw. Übersendungen von 
Katalogen der Sportjugendreisen einverstanden. 
3.2 Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Unter Umständen müssen wir Ihre Daten jedoch länger vorhalten, um den 
durch den Gesetzgeber erlassenen Aufbewahrungspflichten nachzukommen. In der Regel betragen 
diese bis zu 10 Jahre. Soweit es für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen notwendig ist, können wir die Daten im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen 
(im Regelfall 3 Jahre) aufbewahren. 
 
5. Rechte der buchenden und teilnehmenden Personen 
Im Rahmen der DSGVO haben Sie und die teilnehmenden Personen verschiedene Rechte 

 Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO 
 Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO 
 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DSGVO 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 
 Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 
 Recht auf Widerspruch, Art. 21 DSGVO 

 
Sie können diese Rechte wie folgt ausüben: 

a. Brief an den Landessportbund Berlin e. V.  
Datenschutzbeauftragte 



Jesse-Owens-Allee 2 
14053 Berlin 

b. E-Mail an den Landessportbund Berlin 
datenschutz@lsb-berlin.de 

 
Der Brief und/oder die E-Mail muss folgende Informationen enthalten: 

 vollständiger Name 
 Postanschrift 
 E-Mail-Adresse des betroffenen Accounts 
 Geburtsdatum 
 welches/welche Rechte Sie ausüben möchten 

 
6. Verwendung von Personenabbildungen 
Die SPORTJUGEND BERLIN beabsichtigt, in der Druckversion des Sportjugendreisenkataloges, so-
wie in Veröffentlichungen des Internetauftritts der SPORTJUGEND BERLIN, Personenabbildungen 
von Reiseteilnehmenden zu veröffentlichen und zu verbreiten. Die Veröffentlichung von Bildaufnah-
men im Katalog und auf der Internetseite der SPORTJUGEND BERLIN erfolgt zur Öffentlichkeitsar-
beit, Förderung der Außendarstellung sowie der Dokumentation und Information der stattgefunde-
nen Veranstaltungen. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist demnach Art. 6 Abs.1 Buchst. F DSGVO. Die Vor-
schriften der §§ 22, 23 des Kunsturhebergesetzes (KUG) zum Recht am eigenen Bild werden ge-
wahrt. 
7. Anerkennung der Datenschutzinformationen 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten, und die der teilnehmen-
den Person nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert und innerhalb der Sportorganisation 
verwendet werden. 
 
Stand der Datenschutzinformationen 
 
Berlin 1. September 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 1 – Erläuterung und Definition personenbezogener Daten 
 
Quelle: Europäische Kommission 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_de 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare lebende Person beziehen. Verschiedene Teilinformationen, die gemeinsam zur Identifizierung 
einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar. 
Personenbezogene Daten, die anonymisiert, verschlüsselt oder pseudonymisiert wurden, aber zur 
erneuten Identifizierung einer Person genutzt werden können, bleiben personenbezogene Daten 
und fallen in den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. 
Personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person 
nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann, gelten nicht mehr als personenbezogene Daten. 
Damit die Daten wirklich anonymisiert sind, muss die Anonymisierung unumkehrbar sein. 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung schützt personenbezogene Daten unabhängig von der zur Da-
tenverarbeitung verwendeten Technik – sie ist technologieneutral und gilt für die automatisierte 
wie die manuelle Verarbeitung, sofern die Daten nach vorherbestimmten Kriterien (z. B. alphabeti-
sche Reihenfolge) geordnet sind. Es ist ebenfalls nicht entscheidend, wie die Daten gespeichert wer-
den – in einem IT-System, mittels Videoüberwachung oder auf Papier. In all diesen Fällen fallen die 
personenbezogenen Daten unter die in der Datenschutz-Grundverordnung dargelegten Daten-
schutzklauseln. 
 
Beispiele für personenbezogene Daten: 

 Name und Vorname; 
 eine Privatanschrift; 
 eine E-Mail-Adresse wie vorname.nachname@unternehmen.com; 
 eine Ausweisnummer; 
 Standortdaten (z. B. die Standortfunktion bei Mobiltelefonen) *; 
 eine IP-Adresse; 
 eine Cookie-Kennung; 
 die Werbekennung Ihres Telefons; 
 Daten, die in einem Krankenhaus oder bei einem Arzt vorliegen, die zur eindeutigen Identi-

fizierung einer natürlichen Person führen könnten. 


